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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 
Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, bebaut mit einem Mehrfamilienhaus mit einer  
Fertiggarrage 
 

Objektadresse: 
 

Breite Straße 10 
37444 St Andreasberg 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von St Andreasberg, Blatt 2282, lfd. Nr. 4+5 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung St Andreasberg, Flur 27, Flurstück 26,  
Fläche 70 m²; 
Gemarkung St Andreasberg, Flur 27, Flurstück 177/22,  
Fläche 382 m² 
 

 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 
Gutachtenauftrag 
 

Gemäß Beweisbeschluss des Amtsgerichts Clausthal-Zellerfeld 
vom 30.08.2024, Aktenzeichen NZS2K19/24, soll durch schriftli-
ches Sachverständigengutachten der Verkehrswert ermittelt 
werden. 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

23.01.2025 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualitätsstichtag: 
 

23.01.2025 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Ortsbesichtigung: 
 

Zu dem Ortstermin am 23.01.2025 wurden die Prozessparteien 
durch Einschreiben mit Rückschein fristgerecht eingeladen. 
 

Umfang der Besichtigung etc.: 
 

Am Tag der Ortsbegehung war niemand anwesend. Es konnte 
somit keine Innenbesichtigung erfolgen. Die Verkehrswertermitt-
lung erfolgt somit überwiegend auf Basis der Aktenlage und den 
von dem Grundstück aus einsehbaren Gebäudeteilen sowie der 
Sichtung von öffentlichem Grund aus. 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

der Sachverständige 
 

Eigentümer: 
 Breite Straße 10 

37444 St Andreasberg 
 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun-
gen, Informationen: 
 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im  
Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfü-
gung gestellt: 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 12.09.2024 
 
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla-
gen beschafft: 
• Liegenschaftskarte 
• Regionalkarten 
• Luftbild 
• Umweltrisiko 
• Mikro- und Makrolage 
• Mietauskunft 
• Bodenrichtwertauskunft 
• Grundstücksmarktdaten des örtlichen Gutachterausschusses 
• Auskunft aus dem Bestandsverzeichnis 
• Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 



Hilmar Drößler Thüringer Straße 208, 37539 Bad Grund Sachverständiger 
 

 
 GA20240920 AG CLZ NZS 2 K 19/24 St. Andr Breite Straße 10, 37444 St Andreasberg  Seite 6 von 83 

 

• Auskunft der unteren Denkmalbehörde schriftlich/telefonisch 
• Telefonische Auskunft aus der Gemeinde über Kommunalab-

gaben 
 

 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 
Hinweise, Anmerkungen und Sonstiges: 
 
Die Besichtigung des/der Objekts/Objekte wurde nach dem Prinzip des „äußeren Anscheins“ durchgeführt, 
da weder das Betreten des/der Grundstücks/Grundstücke noch eine Innenbesichtigung des/der Gebäude/Ge-
bäude möglich war.  
 
Für die Wertermittlung wird unterstellt, dass die unzugänglichen Grundstücks- und Gebäudebereiche sowie 
die Innenräume in Bauqualität und Erhaltungszustand dem baujahrspezifischen Standard entsprechen. Diese 
Annahme ist erforderlich, um eine sachgerechte Bewertung des Gesamtobjekts durchzuführen, da eine de-
taillierte Untersuchung dieser Bereiche nicht erfolgen konnte.  
 
Eine Berücksichtigung wertmindernder Faktoren aufgrund der eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten wurde 
im Rahmen des Gutachtens nicht vorgenommen. Dieser Aspekt sollte jedoch bei einer Kaufentscheidung in 
Erwägung gezogen werden.  
 
Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
 
Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen 
während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr.  
 
Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installatio-
nen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) konnten nicht geprüft werden. 
Im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 
Baumängel und -schäden wurden so weit aufgenommen, wie sie von außen offensichtlich erkennbar waren. 
In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Ver-
kehrswert nur pauschal berücksichtigt worden.  
Es wird empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. 
 
Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheits-schädigende Baumateria-
lien konnten nicht durchgeführt werden, da das Gebäude nicht betreten werden konnte. 
 
Asbest wurde bis 1993 in vielen Gebäuden verwendet, insbesondere wegen seiner hitzebeständigen und 
isolierenden Eigenschaften. In Häusern aus dieser Zeit findet sich Asbest oft in Dach- und Fassadenplatten, 
Bodenbelägen, Isolierungen von Heizungsrohren und in Brandschutzmaterialien. Auch Spachtelmassen und 
Putze konnten Asbest enthalten. Besonders bei Umbau- oder Abrissarbeiten besteht das Risiko, dass gefähr-
liche Asbestfasern freigesetzt werden. Um eine Gesundheitsgefahr auszuschließen, ist es wichtig, bei Ver-
dacht auf Asbest in älteren Gebäuden Experten zur Überprüfung und sicheren Entfernung hinzuzuziehen. 
Sich daraus ergebende eventuelle zusätzliche Kosten sind noch entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Ob die Heizungsanlage gem. den Anforderungen des  
§ 72 GEG ausgetauscht werden muss und ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen gem. § 71 GEG 
sowie die oberste Geschossdecke gem § 47 GEG gedämmt werden müssen, konnte nicht geprüft werden. 
 
Das GEG sieht vor, dass Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden und 
älter als 30 Jahre sind, außer Betrieb genommen werden müssen – § 72 GEG (ehemals § 10 EnEV). 
 
Ausnahmen: 
Es gibt jedoch einige wichtige Ausnahmen, bei denen der Austausch nicht erforderlich ist: 
 
Niedertemperatur- oder Brennwertkessel 
Die Austauschpflicht gilt nur für Standardheizkessel. 
Falls Ihre Heizung ein Niedertemperatur- oder Brennwertkessel ist, besteht keine Austauschpflicht. 
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Denkmalgeschützte Gebäude 
Für denkmalgeschützte Gebäude können Sonderregelungen gelten. 
 
Fazit: 
Wenn Ihre Gasheizung von 1982 ein Standardheizkessel ist, nicht unter die Ausnahmeregelungen fällt und 
älter als 30 Jahre ist, muss sie ausgetauscht werden. 
 
Wenn eine der Ausnahmen zutrifft, besteht keine Pflicht zum Austausch. 
 
Gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist die Dämmung der obersten Geschossdecke unter bestimmten 
Bedingungen erforderlich. Die zentrale Vorschrift dazu ist § 47 GEG (Stand: GEG 2023). 
Dieser Sachverhalt konnte nicht geprüft werden. 
 
Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist verpflichtend, wenn: 
 
Die oberste Geschossdecke nicht den Mindestwärmeschutz gemäß DIN 4108-2 erfüllt. 
 
Die Decke begehbar oder zugänglich ist. 
 
Der darüberliegende Raum nicht beheizt wird (z. B. ein Dachboden). 
 
Das Gebäude wurde vor dem 1. Februar 2002 errichtet. 
 
Die Immobilie wird verkauft, vermietet, verpachtet oder verschenkt (dann greift die sogenannte Nachrüst-
pflicht). 
 
Die Eigentümer nicht selbst darin wohnen (bei selbst bewohnten Ein- und Zweifamilienhäusern gilt Bestands-
schutz bis zum Eigentümerwechsel). 
 
Technische Anforderungen: 
Der U-Wert der gedämmten Decke darf maximal 0,24 W/(m²·K) betragen. 
 
Ausnahme: 
Wenn das Dach bereits den geforderten Wärmeschutz erfüllt (z. B. wenn das Dach bereits ausreichend ge-
dämmt ist), ist keine zusätzliche Dämmung der Decke nötig. 
 
Es wird empfohlen vor dem Immobilienkauf den Sachverhalt zum Heizungsaustausch und Dämmung der 
obersten Geschossdecke zu prüfen. 
Gegebenenfalls sind die Kosten zusätzlich zum Kauf zu berücksichtigen. 
 
Die als Anlagen beigefügten Zeichnungen sind der Bauakte entnommen.  
Eine Überprüfung auf maßliche Richtigkeit wurden nicht durchgeführt. 
Raumbezeichnungen in den Zeichnungen können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.  
Eine Überprüfung erfolgte hier nicht. 
 
Baugenehmigungen lagen mir nicht vor.  
Vom Landkreis wurde mir eine unvollständige Bauakte übermittelt, auf der Genehmigungsstempel vorhanden 
sind.  
Daher wird im Gutachten von einer rechtmäßigen Bebauung ausgegangen.  
 
Die Wertermittlung wurde auftragsgemäß auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
 
Das auf dem Grundstück befindliche Nebengebäude (Gartenhaus) wird im Gutachten in den besonders ob-
jektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt. 
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Grundstücks-/Gebäude-/Mietensituation 
 
Aufgrund langjähriger Undichtigkeiten am Dach (siehe Anlage Bilder) kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass das Gebäude erhebliche Schäden erlitten hat, die zu einer nachhaltigen Beeinträchti-
gung der Bausubstanz geführt haben. Eine wirtschaftlich vertretbare Sanierung ist möglicherweise 
nicht mehr realisierbar, da die erforderlichen Instandsetzungskosten den späteren Verkehrswert bei 
weitem übersteigen könnten.  
 
Infolgedessen könnte das Objekt als nicht sanierungsfähig eingestuft werden, sodass eine Abriss- 
oder Liquidationsmaßnahme als einzige verbleibende Option erscheint. Unter diesen Umständen re-
duziert sich der Verkehrswert der Immobilie auf einen symbolischen Betrag von 1 Euro, da die Kosten 
für einen Abriss oder die Entsorgung den verbleibenden Restwert übersteigen würden. 
 
Mietsituation 
☒unvermietet 
☐teilvermietet 
☐vermietet 
☐eigengenutzt 
☐vermietet und nicht eigennutzungsfähig 
 
Das Gebäude stand zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung leer. 
Nach Angabe einer Nachbarin soll das Gebäude bereits seit ca. 15 Jahren leerstehend. 
 
Wertrelevante Merkmale 
Für das Wertgutachten wird davon ausgegangen, dass das/die Objekt(e) leergeräumt und besenrein 
übergeben wird/werden. 
 
Kosten für Aufräumarbeiten und besenreine Übergabe sind im Gutachten nicht berücksichtigt. 
 
Rechte und Belastungen 
Baulast (Vereinigungsbaulast) 
 
„Als Eigentümer/in des Grundstücks/der Grundstücke 
Flur 27 
Flurstück/e: 26 und 177/22 
Gemarkung : St. Andreasberg 
erkläre/n ich/wir auch zu Lasten der Rechts, 
dass diese Flurstücke ein Grundstück im Sinn 
öffentlichen Baurechts sind und verpflichte 
mit allen baulichen Anlagen auf den Grundstück 
das Öffentliche Baurecht so einzuhalten, al 
Grundstücke ein Grundstück. 
Die Grenzen der Flurstücke sind in dem 
Kartenauszug gelb gekennzeichnet. 
 
Die Vereinigungsbaulast stellt keine direkte Beeinflussung des Grundstückswertes dar, da sie in erster Linie 
eine rechtliche Verpflichtung darstellt, die zwei oder mehrere Grundstücke in baurechtlicher Hinsicht so be-
handelt, als wären sie ein einziges Grundstück. Es handelt sich dabei um eine öffentlich-rechtliche Last, die 
es ermöglichen soll, baurechtliche Anforderungen zu erfüllen, beispielsweise Abstandsflächenregelungen.  
Die Vereinigungsbaulast hat jedoch keinen direkten finanziellen Einfluss auf den Verkehrswert eines Grund-
stücks, da ihre Auswirkung primär auf die baulichen Möglichkeiten und nicht unmittelbar auf den Marktwert 
ausgerichtet ist. 
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Umweltrisiken 
Starkregengefährdung: 
Auch fern von Flüssen und Seen kann es durch überraschenden Starkregen zu schweren Überschwemmun-
gen kommen. Wissenschaftler des EOC (Earth  
Observation Center) haben ein System zur Risikobewertung entwickelt. Dadurch kann die Starkregengefähr-
dung für jeden Haushalt in Deutschland ermittelt  
werden. 
Es werden fünf Kategorien beurteilt (siehe Anlage): 
sehr gering 
gering 
mittel 
stark 
sehr stark 
 
Das Grundstück wird in die Kategorie mittel eingestuft. 
 
Auf Grund der Topografie des Grundstücks ist eine wertmäßige Berücksichtigung im Gutachten nicht erfor-
derlich. 
 
Hochwassergefährdung: 
Die Hochwassergefährdung wird in vier Gefährdungsklassen eingeteilt (siehe Anlage). 
 
GK 1: Sehr geringe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers seltener als einmal in 
200 Jahren (bzw. außerhalb der HQextrem-Flächen 
der öffentlichen Wasserwirtschaft). 
 
GK 2: Geringe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 100 – 200 Jahren 
(bzw. innerhalb der HQ-extrem-Flächen  
der öffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, dann auch Risiken hinter dem Deich). 
 
GK 3: Mittlere Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 10 – 100 Jahren 
(wenn Deich vorhanden, der mindestens auf  
ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt ist: nur Risiken vor dem Deich). 
 
GK 4: Hohe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers mind. einmal in 10 Jahren (bzw. 
innerhalb der HQfrequent-Flächen der  
öffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, nur Risiken vor dem Deich). 
 
Das Grundstück ist in die Gefährdungsklasse 1 (GK1) eingeteilt. 
Eine wertmäßige Berücksichtigung ist daher nicht erforderlich. 
 
Bauschäden/Baumängel 
Das Dach weist im Firstbereich an mehreren Stellen Schäden auf, wodurch Regenwasser eindringt (siehe 
beigefügte Bilder).  
Laut Aussage einer Nachbarin kann unter bestimmten Lichtverhältnissen ein querliegender Balken (Dach) 
erkannt werden.  
Daher ist davon auszugehen, dass der Dachstuhl sowie die darunterliegenden Etagen erheblich beschädigt 
wurden.  
 
Im Bereich der Traufe (Südseite) sind Schäden vorhanden (siehe Anlage Bilder). 
 
Auf der gleichen Seite sind Öffnungen mit Holzwerkstoffplatten verschlossen. Der Grund ist nicht bekannt. 
 
Unter einem Fenster auf der Südseite ist die Brüstungsverkleidung unvollständig. 
 
Auf der Giebelseite (Westseite) ist eine Teilfläche der Fassade provisorisch geschlossen. 
Einige Fassadenplatten sein defekt. 
 
An der Kante Süd-/Westseite ist die Stütze (Holzfachwerk) abgängig. 
 
Der Fassadenbehang im Eingangsbereich hat Fehlstellen. 
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Die Kosten für die Reparaturen werden im Gutachten als Kostenschätzung pauschal berücksichtigt. 
 
Hinweis Kosten 
Kosten für Unterhaltungsstau, Bauschäden, Baumängel, Besonderheiten und Nutzungsänderungen werden 
im Gutachten als „besonders objektartspezifische Grundstücksmerkmale“ berücksichtigt. 
 
Grundstücksbezogene Sachverhalte werden bei der Bodenwertermittlung berücksichtigt. 
Die Kosten sind geschätzt und dienen nur als Grundlage für diese Wertermittlung. Für eine genaue Kosten-
ermittlung bedarf es einer Planung und/oder Einholung von Angeboten. 
 
Verkehrswertgutachten sind grundsätzlich keine Bauschadengutachten. D.h. die Erstellung einer differenzier-
ten Kostenberechnung ist im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens durch den Immobilienbewertungssach-
verständigen nicht zu leisten und wird von diesem auch nicht geschuldet. 
 
Die in diesem Gutachten enthaltenen Kostenermittlungen für z.B. erforderliche bauliche Investitionen sind 
daher weder Kostenberechnung, Kostenanschlag noch Kostenfeststellung oder Kostenschätzung im Sinne 
der DIN 276 (Kosten im Hochbau), sondern lediglich pauschalierte Kostenschätzungen für das Erreichen des 
angestrebten Hauptzweckes des beauftragten Gutachtens, nämlich der Feststellung des Markt-/Verkehrs-
wertes. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 
Bundesland: 
 

Niedersachsen 
Siehe Anlagen Mikro- und Makrolage 
 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 
innerörtliche Lage: 
 

siehe Anlage Micro- und Makrolage 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
überwiegend geschlossene, zweigeschossige Bauweise; 
Wohnanlage 
 

Topografie: 
 

starke Hanglage 
 

 

2.2 Gestalt und Form 
Gestalt und Form: 
 

Siehe Anlage Bilder 
 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 
Straßenart: 
 

Anliegerstraße; 
Straße mit regem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

Siehe Anlagen Bilder 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser, Gas aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss; 
Telefonanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten: 
 

zweiseitige Grenzbebauung des Hauptgebäudes; 
Bauwich Garage 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich): 
 

Baugrund und Grundwasserstand nicht bekannt; offensichtliche 
Schäden sind nicht erkennbar. 
 

Altlasten: 
 

Gemäß schriftlicher Auskunft vom 14.03.2025 ist das Bewer-
tungsobjekt im Altlastenkataster nicht als Verdachtsfläche aufge-
führt. 
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2.4 Privatrechtliche Situation 
grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchaus-
zug vom 12.09.2024 vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von St. Andre-
asberg, Blatt 2282, folgende Eintragung: 
Zwangsversteigerungsvermerk. 
Siehe Anlagen Grundbuchauszug 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver-
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück-
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 
Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des 
Verkaufspreises ausgeglichen werden. 
 

Herrschvermerke: 
 

kein Herrschvermerk 
 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 
Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem Baulastenver-
zeichnis vom 21.05.2025 vor. 
Das Baulastenverzeichnis enthält folgende Eintragungen: Verei-
nigungsbaulast. 
Siehe Anlagen Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 
 

Denkmalschutz: 
 

Unmittelbarer Denkmalschutz besteht nach schriftlicher Aus-
kunft, der Denkmalschutzbehörde vom 09.12.2025, nicht. 
Allerdings stehen die Hausnummern 7 und 9 unter Denkmal-
schutz, sodass bei Maßnahmen an Nummer 10 dennoch ein An-
trag nach § 8 NDSchG gestellt werden muss, da das Gebäude 
somit dem Umgebungsschutz unterliegt.  
Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser 
Wertermittlung zu berücksichtigen. 
 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als gemischte Baufläche (M) dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist 
demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 
 

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 
Die Wertermittlung wurde auftragsgemäß auf der Grundlage der übersandten Pläne durch die Bauaufsichts-
behörde durchgeführt. 
Eine Baugenehmigung liegt nicht vor. 
Die behördlich abgestempelten Zeichnungen werden als Indiz einer legalen Bebauung gewertet. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen voraus-
gesetzt. 
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2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 
Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
 

beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver-
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Er-
schließungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei. 
 

Anmerkung: 
 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden te-
lefonisch erkundet. 
 

 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 
Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange-
geben, schriftlich eingeholt. 
 

 

2.8 Derzeitige Nutzung 
Das Grundstück ist mit einem Mehrfamilienwohnhaus bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 
Das Grundstück (Flurstück 26) ist unbebaut und wird als Garten genutzt. 
Auf dem Grundstück sich eine Garage. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Mehrfamilienhaus 

3.1.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 
Gebäudeart: 
 

Mehrfamilienhaus, ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt; 
zweigeschossig; 
Satteldach, der Dachraum ist vollständig ausgebaut; 
zweiseitig angebaut 
 

Baujahr: 
 

1900 (Recherche im Internet und Annahme) 
 

Modernisierung: 
 

1996 Nutzungsänderung Gaststätte/Wohnraum  
(gemäß Bauakte) 
 

Flächen und Rauminhalte 
 

Die Wohnfläche beträgt rd. 392 m²; 
die Bruttogrundfläche (BGF) beträgt rd. 685 m² 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
 

Außenansicht: 
 

Siehe Anlagen: Bilder 
 

 

3.1.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 
Erdgeschoss: 
siehe Anlage Zeichnungen/Pläne Gebäude 
 
Obergeschoss: 
es liegt keine Zeichnung vor. 
 
Dachgeschoss: 
es liegt keine Zeichnung vor. 
 

3.1.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 
Konstruktionsart: 
 

Fachwerk (Nadelholz) 
 

Fundamente: 
 

Gründung nicht bekannt 
 

Umfassungswände: 
 

Holzfachwerk mit Ausmauerung 
vollständiger Konstruktionsaufbau nicht bekannt 
 

Innenwände: 
 

Konstruktion nicht bekannt 
 

Geschossdecken: 
 

Annahme Holzbalkendecke 
 

Treppen: 
 

nicht bekannt 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Heizungsart und Konstruktion nicht bekannt 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach 
 
Dachform: 
Satteldach 
 
Dacheindeckung: 
Dachziegel (Ton) 
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3.1.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 
Wasserinstallationen: 
 

nicht bekannt; Annahme übliche Ausstattung 
 

Abwasserinstallationen: 
 

nicht bekannt; Annahme übliche Ausstattung 
 

Elektroinstallation: 
 

nicht bekannt; Annahme übliche Ausstattung 
 

Heizung: 
 

nicht bekannt; Annahme übliche Ausstattung 
 

Lüftung: 
 

nicht bekannt 
 

Warmwasserversorgung: 
 

nicht bekannt; Annahme übliche Ausstattung 
 

 

3.1.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.1.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 
Nicht bekannt; Annahme übliche Ausstattung 
 

 

3.1.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 
Bauschäden und Baumängel: 
 

Siehe “Anmerkungen, Hinweise und Sonstiges” 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist schlecht. 
 

 

3.2 Garage 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 
Gebäudeart: 
 

Garage; 
eingeschossig 
 

Baujahr: 
 

1996 (gemäß Bauakte) 
 

Flächen und Rauminhalte 
 

die Bruttogrundfläche (BGF) beträgt rd. 14 m² 
 

 

3.2.2 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 
Konstruktionsart: 
 

Fertigbauweise Stahlblech 
 

Fundamente: 
 

Beton 
 

Dach: 
 

Dachform: 
Flachdach 
 

 

3.3 Außenanlagen 
Versorgungs- und Entwässerungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Wegebefestigung, 
befestigte Stellplatzfläche 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten, Bewertungsteilbereiche 
Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Mehrfamilienhaus bebaute Grundstück in 37444 St An-
dreasberg, Breite Straße 10 zum Wertermittlungsstichtag 23.01.2025 im Hinblick auf eine unterstellte Folge-
nutzung als mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
St Andreasberg 2282 4+5 

 

Gemarkung Flur Flurstücke Fläche 
St Andreasberg 27 26 70 m² 
St Andreasberg 27 177/22 382 m² 

 

Fläche insgesamt:   452 m²  
 

Das (Teil-)Grundstück wird ausschließlich aus bewertungstechnischen Gründen in Bewertungsteilbereiche 
aufgeteilt. Bei den Bewertungsteilbereichen handelt es sich um Grundstücksteile, die nicht vom übrigen Grund-
stücksteil abgetrennt und unabhängig von diesem selbstständig verwertet (z. B. veräußert) werden können 
bzw. sollen. 

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs Bebauung/Nutzung Fläche 
A Flurstück 177/22 
B Flurstück 26 

Einfamilienhaus 
 

382 m² 
70 m² 

Summe der Bewertungsteilbereichsflächen  452 m² 
 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 
21) ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des 
Ertragswertverfahrens (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) zu ermitteln, weil bei der Kaufpreisbildung der 
marktüblich erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. 

Der vorläufige Ertragswert ergibt sich als Summe aus dem Bodenwert, des Reinertrags, der Restnutzungs-
dauer und des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes.  

Zusätzlich wird eine Sachwertermittlung durchgeführt; das Ergebnis wird unterstützend für die Ermittlung des 
Verkehrswerts (auch zur Beurteilung der Nachhaltigkeit des Werts der baulichen Substanz) herangezogen. 

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe aus dem 
Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen und dem vorläufigen Sachwert der baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 
Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen wer-
den (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für 
eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im We-
sentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grund-
stücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität über-
prüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage 
des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wert-
beeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lage-
merkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – 
sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
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Sowohl bei der Ertragswert- als auch bei der Sachwertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betref-
fende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
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4.3 Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „A Flurstück 177/22“ 
Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt (mittlere Lage) 39,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2025. Das Bodenrichtwertgrund-
stück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = keine Angabe 

 

Beschreibung des Bewertungsteilbereichs 
Wertermittlungsstichtag = 23.01.2025 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = Gesamtgrundstück = 452 m² 

Bewertungsteilbereich = 382 m² 
 

Bodenwertermittlung des Bewertungsteilbereichs 
Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
23.01.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsteilbereichs angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  
beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 39,00 €/m²  

 
II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 
Stichtag 01.01.2025 23.01.2025  × 1,000  

 
III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Lage mittlere Lage gute Lage  × 1,140 E1 
Art der baulichen 
Nutzung 

WA (allgemeines 
Wohngebiet) 

WA (allgemeines 
Wohngebiet) 

 × 1,000  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 44,46 €/m²  
Fläche (m²) keine Angabe 452  × 1,000 E2 
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land  × 1,000  
Zuschnitt lageüblich Eckgrundstück  × 0,900  
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 40,01 €/m²  

 
IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 40,01 €/m²  
Fläche   × 382 m²  
beitragsfreier Bodenwert   = 15.283,82 € 

rd.  15.300,00 € 
 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 23.01.2025 insgesamt 15.300,00 €. 
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4.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 
E1 
Lageunterschiede für Zonale Lageklassenunterschiede (z.B. einfache, mittlere, gute, sehr gute Wohnlage) 
bedürfen einer Anpassung. 

 

E2 
Eine Grundstücksgröße für das Richtwertgrundstück ist mit den Bodenrichtwerten nicht übermittelt. 

Nach meiner Einschätzung entspricht die Größe des Bewertungsgrundstückes dem der im ausgewiesenen 
Bodenrichtwertzone. 
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4.4 Ertragswertermittlung für den Bewertungsteilbereich „A Flurstück 177/22“ 

4.4.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere 
Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeb-
lich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich 
als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhal-
tung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Rein-
ertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) 
darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sons-
tigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. 
unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen 
zeitlich begrenzt.  

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grund-
stück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (ob-
jektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige 
Rentenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertbe-
rechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspe-
zifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert der bau-
lichen Anlagen“ zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufi-
gen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktange-
passten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 

 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 
Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erziel-
baren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesi-
cherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich 
erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich 
sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig ge-
sicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zu-
nächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 
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Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 
Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. 
Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfall-
wagnis und die Betriebskosten.  

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch 
uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden 
Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es 
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines 
Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).  

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug 
gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter 
umgelegt werden können. 

 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 
Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Be-
trag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge ein-
schließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfal-
lenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzu-
setzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den 
Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nut-
zung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durch-
schnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch 
angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass 
das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktüb-
liche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
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Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines norma-
len Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.4.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 
        
 lfd. 

Nr. 
Nutzung/Lage (m²) (Stk.) (€/m²) 

bzw. 
(€/Stk.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Mehrfamilienhaus   Wohnung  392,00  4,50 1.764,00 21.168,00 
Garage      1,00 35,00 35,00 420,00 
Summe   392,00 1,00  1.799,00 21.588,00 

 
jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie-
ten) 

 21.588,00 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

 
− 

 
8.226,76 € 

jährlicher Reinertrag = 15.666,20 € 
Reinertragsanteil des Bodens 
3,10 % von 15.300,00 € (Liegenschaftszinssatz × Bodenwert (beitragsfrei)) 

 
− 

 
474,30 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 15.191,90 € 
Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
bei LZ = 3,10 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 10 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
× 

 
 
8,487 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 128.933,66 € 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 15.300,00 € 
vorläufiger Ertragswert für den Bewertungsteilbereich „A Flurstück 177/22“ = 144.233,66 € 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge − 0,00 € 
marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 144.233,66 € 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 100.000,00 € 
Ertragswert für den Bewertungsteilbereich „A Flurstück 177/22“ = 44.233,66 € 
 rd. 44.200,00 € 

 

  



Hilmar Drößler Thüringer Straße 208, 37539 Bad Grund Sachverständiger 
 

 
 GA20240920 AG CLZ NZS 2 K 19/24 St. Andr Breite Straße 10, 37444 St Andreasberg  Seite 24 von 83 

 

4.4.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 
Wohn- bzw. Nutzflächen 
Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden der Bauakte entnommen und ergänzt. 

Die Berechnungen wurden überschlägig auf Plausibilität grob geprüft. 

Die im Gutachten verwendeten Flächen dienen lediglich der Wertermittlung und sind nicht ungeprüft als kon-
krete Wohn- und Nutzflächen verwendbar. 

(Siehe Anlage Flächen- und Volumenberechnung). 

 

Rohertrag 
Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umla-
gefähigen Bewirtschaftungskosten. Ein örtlicher Mietspiegel existiert nicht. 

Die marktüblich erzielbare Miete wurde daher auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit 
dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke  

• aus dem Grundstücksmarktbericht des zuständigen Gutachterausschusses 

• aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

• aus der Mietpreissammlung des Sachverständigen, 

• aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt aus dem Spreng-
netter-Marktdatenportal und/oder 

• aus anderen Mietpreisveröffentlichungen 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede 
des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende An-
passungen berücksichtigt (Siehe Anlage Mietübersicht(en). 

 

Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) für das Gebäude: Mehrfamilienhaus 

 Ertragseinheit Vergleichs-
miete 

WF/NF-
Korrek-

tur 

Grundflächen-
besonderhei-

ten 

Sonstige Korrek-
turen 

NKM 

Nr. Nutzung/Lage (€/m²) K0 K1 K2 (€/m²) 
 Wohnung  4,50 1,00 1,00 1,00 4,50 

 
Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) für das Gebäude: Garage 

 Ertragseinheit Vergleichs-
miete 

WF/NF-
Korrek-

tur 

Grundflächen-
besonderhei-

ten 

Sonstige Korrek-
turen 

NKM 

Nr. Nutzung/Lage (€/m²) K0 K1 K2 (€/m²) 
   35,00 1,00 1,00 1,00 35,00 

 

Bewirtschaftungskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver-
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- 
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) be-
stimmt. 

Dieser Wertermittlung werden die in der ImmoWertV 2021, Anlage 3, veröffentlichten Bewirtschaftungskosten 
zugrunde gelegt. 
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Bewirtschaftungskosten (BWK) 

BWK-Anteil    
Verwaltungskosten    
Wohnen Wohnungen (Whg.) 6 Whg. × 359,00 € 2.154,00 € 

 Garagen (Gar.) 1 Gar. × 47,00 € 47,00 € 
Instandhaltungskosten    
Wohnen Wohnungen (Whg.) 392,00 m² × 14,00 €/m² 5.488,00 € 

 Garagen (Gar.) 1 Gar. × 106,00 € 106,00 € 
Mietausfallwagnis    
Wohnen 2,0 % vom Rohertrag  431,76 € 
Summe   8.226,76 € 

 

Liegenschaftszinssatz 
Da für die Objektart des Bewertungsobjektes kein geeigneter Liegenschaftszinssatz (weder von dem örtlich 
zuständigen Gutachterausschuss noch von Gutachterausschüssen benachbarter Landkreise, des Oberen 
Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle noch von privaten Institutionen), wird der zur Er-
zielung eines marktkonformen (d. h. verkehrswertnahen) Ergebnisses benötigte Liegenschaftszinssatz insbe-
sondere auf der Grundlage 

• des in [1], Kapitel 3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszins-
sätze als Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, 
Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben 
sind, sowie 

• eigener Untersuchungen des örtlichen Grundstücksmarktes und Ableitungen des Sachverständigen, ins-
besondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze 

bestimmt und angesetzt (siehe Anlage). 

 

Gesamtnutzungsdauer 
Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestim-
mung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermitt-
lungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen. 

Gemäß Grundstücksmarktbericht beträgt die Gesamtnutzungsdauer im Modell einheitlich 70 Jahre. 

 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
(d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit-
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschrie-
bene Modell angewendet. 
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Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Mehrfamilienhaus  
Das (Recherche im Internet und Annahme) 1900 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert.  

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (70 Jahre) und 
• dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2025 – 1900 = 125 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige 

rechnerische) Restnutzungsdauer von (70 Jahre – 125 Jahre =) 0 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht modernisiert" ergibt sich für das Gebäude gemäß der 

Punktrastermethode "Anlage 2 ImmoWertV 21" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 10 Jahren und 
somit ein fiktives Baujahr von 1965. 

•  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfah-
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offen-
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 
Bauschäden  -100.000,00 € 
• Diverse Bauschäden (Siehe "Anmerkungen, Hin-

weise und Sonstiges") ca.  
-100.000,00 €  

Summe -100.000,00 € 
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4.5 Sachwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „A Flurstück 177/22“ 

4.5.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21 beschrie-
ben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem 
Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen 
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt-
lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 Im-
moWertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermit-
teln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichti-
gung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Al-
terswertminderung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstel-
lungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) 
ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bau-
lichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) 
ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. 
aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vor-
läufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die 
Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert 
des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver-
gleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vor-
handener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 

 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 
Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäude-
fläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. 
Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschla-
genden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

 

Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit an-
nähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden für die Wertermittlung auf ein 
einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Di-
mension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwert-
steuer. 
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Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Pla-
nung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthal-
ten. 

 

Baukostenregionalfaktor 
Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen 
örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungs-
kosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regi-
onalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

 

Gesamtnutzungsdauer 
Siehe Ausführungen in der Ertragswertermittlung. 

 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 
Siehe Ausführungen in der Ertragswertermittlung. 

 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Ab-
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils 
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  

 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 
Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere 
Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag) können 
durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 

 

Außenanlagen 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbe-
sondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedun-
gen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür 
gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert 
des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst 
werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach 
den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig 
gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstü-
cke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirt-
schaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.  

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfak-
tors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Siehe Ausführungen in der Ertragswertermittlung. 

 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Siehe Ausführungen in der Ertragswertermittlung. 
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4.5.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mehrfamilienhaus Garage 
Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) =  722,00 €/m² BGF  245,00 €/m² BGF 
Berechnungsbasis    
• Brutto-Grundfläche (BGF) x  685,00 m²  14,00 m² 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bau-
teile 

+  0,00 €  0,00 € 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen im Basisjahr 2010  

=  494.570,00 €  3.430,00 € 

Baupreisindex (BPI) 23.01.2025 (2010 = 100) x  187,2/100  187,2/100 
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen am Stichtag  

=  925.835,04 €  6.420,96 € 

Regionalfaktor x  1,000  1,000 
Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen An-
lagen am Stichtag 

=  925.835,04 €  6.420,96 € 

Alterswertminderung    
• Modell   linear  linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 
• Restnutzungsdauer (RND) 

  70 Jahre 
 10 Jahre 

 60 Jahre 
 31 Jahre 

• prozentual   85,71 %  48,33 % 

• Faktor x  0,1429  0,5167 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen =  132.301,83 €  3.317,71 € 
 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)  135.619,54 € 
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen + 5.000,00 € 
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 140.619,54 € 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 15.300,00 € 
vorläufiger Sachwert = 155.919,54 € 
Sachwertfaktor × 0,95 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  − 0,00 € 
marktangepasster vorläufiger Sachwert für den Bewertungsteilbereich „A 
Flurstück 177/22“ 

= 148.123,56 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 100.000,00 € 
Sachwert für den Bewertungsteilbereich „A Flurstück 177/22“ = 48.123,56 € 
 rd. 48.100,00 € 

 

4.5.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 
 

Berechnungsbasis 
Die Berechnung der Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen – BGF) wurde von mir durchgeführt. Die Berech-
nungen weichen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage 
dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modi-
fizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17), z. B.: 

(Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone). 
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Herstellungskosten 
Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen für die aufzuwendenden Kosten, die 
sich unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt nach 
Art und Standard vergleichbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag unter Zugrundelegung zeitgemäßer, 
wirtschaftlicher Bauweisen ergeben würden. Der Ermittlung der durchschnittlichen Herstellungskosten sind in 
der Regel modellhafte Kostenkennwerte zugrunde zu legen, die auf eine Flächen-, Raum- oder sonstige Be-
zugseinheit bezogen sind (Normalherstellungskosten mit dem Basisjahr 2010 – NHK 2010). Diese sind mit 
der Anzahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen Anlage zu multiplizieren. Der Ansatz der NHK 
2010 ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Mehrfamilienhaus 
Ermittlung des Gebäudestandards: 
Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 
 [%] 1 2 3 4 5 
Außenwände 23,0 % 0,7 0,3    
Dach 15,0 %  1,0    
Fenster und Außentüren 11,0 %   1,0   
Innenwände und -türen 11,0 % 0,7 0,3    
Deckenkonstruktion 11,0 %  1,0    
Fußböden 5,0 %  1,0    
Sanitäreinrichtungen 9,0 %  0,7 0,3   
Heizung 9,0 %  1,0    
Sonstige technische Ausstattung 6,0 %  0,7 0,3   
insgesamt 100,0 % 23,8 % 60,7 % 15,5 % 0,0 % 0,0 % 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 
Außenwände 

Standardstufe 1  
Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzement-
platten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht 
zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) 

Standardstufe 2  ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und ge-
strichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 2  einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 3 Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 1 Fachwerkwände, einfache Putze/ Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, 
gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen 

Standardstufe 2 massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holz-
ständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Deckenkonstruktion 
Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken 

Fußböden 
Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise 
gefliest 
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Standardstufe 3 1 Bad mit WC je Wohneinheit; Dusche und Badewanne; Wand- und Bodenfliesen, 
raumhoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 2 Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaußenwandther-
men, Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995) 

Sonstige technische Ausstattung 
Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 

Standardstufe 3 zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen; Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Mehrfamilienhaus 
Nutzungsgruppe: Mehrfamilienhäuser 
Gebäudetyp: Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 WE 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 
Standardstufe tabellierte  

NHK 2010 
relativer  

Gebäudestan-
dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 
1 660,00  23,8 157,08 
2 720,00  60,7 437,04 
3 825,00  15,5 127,88 
4 985,00  0,0 0,00 
5 1.190,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  722,00 
 gewogener Standard = 2,0 

 

Die NHK 2010 wurden von Sprengnetter um Kostenkennwerte für die Gebäudestandards 1 und 2 ergänzt. 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 722,00 €/m² BGF 
 rd. 722,00 €/m² BGF 

 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 
Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale 
Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3 
und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. 
Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die 
Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

 

Baupreisindex 
Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche Herstel-
lungskosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittlungsstichtag verän-
derten Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Statistischen Bundesamt zum Wertermittlungs-
stichtag zuletzt veröffentlichte und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex ver-
wendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der 
NHK 2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bun-
desamt veröffentlichten als auch die auf die für Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre um-
gerechneten Baupreisindizes sind auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt.  
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Baukostenregionalfaktor 
Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Mo-
dellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor ange-
setzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

 

Baunebenkosten 
Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü-
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

 

Außenanlagen 
Zu den baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen (§ 37 ImmoWertV) zählen z. B. befestigte Wege und 
Plätze (Plattierungen), Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Hausanschlüsse) auf dem Grundstück, Einfrie-
dungen, Gartenanlagen und einfache Nebengebäude. Die Sachwerte dieser Anlagen werden durch pauschale 
Wertansätze im Sachwertmodell berücksichtigt, dabei liegen sie in einer Größenordnung von 5.000 € (sehr 
einfach / wenig) bis 20.000 € (aufwendig / umfangreich).  

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

pauschale Schätzung 5.000,00 € 
Summe 5.000,00 € 

 

Gesamtnutzungsdauer 
Siehe Ausführungen in der Ertragswertermittlung. 

 

Restnutzungsdauer 
Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Ertragswertermittlung. 

 

Alterswertminderung 
Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Rest-
nutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende 
Alterswertminderungsmodell anzuwenden. 

 

Sachwertfaktor 
Da für die Objektart des Bewertungsobjektes kein geeigneter Sachwertfaktor abgeleitet bzw. veröffentlicht 
wurde (weder von dem örtlich zuständigen Gutachterausschuss noch von Gutachterausschüssen benachbar-
ter Landkreise, des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle noch von privaten In-
stitutionen), wird der zur Erzielung eines marktkonformen (d. h. verkehrswertnahen) Ergebnisses benötigte 
Sachwertfaktor insbesondere auf der Grundlage 

• des in [1], Kapitel 3.03 veröffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen Sach-
wertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschaftskraft der Re-
gion, Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie  

• der gemeinsamen Ableitungen im örtlich zuständigen Sprengnetter Expertengremium, insbesondere zu der 
regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder 

• eigener Untersuchungen des örtlichen Grundstücksmarkts und Ableitungen des Sachverständigen, insbe-
sondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren  

bestimmt und angesetzt. 

 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Siehe Ausführungen in der Ertragswertermittlung. 
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4.6 Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „B Flurstück 26“ 

4.6.1 Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt 40,04 €/m² zum Stichtag 01.01.2025. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt 
definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = keine Angabe 

 

4.6.2 Beschreibung des Bewertungsteilbereichs 
Wertermittlungsstichtag = 23.01.2025 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = Gesamtgrundstück = 452 m² 

Bewertungsteilbereich = 70 m² 
 

4.6.3 Bodenwertermittlung des Bewertungsteilbereichs 
Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
23.01.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsteilbereichs angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  
beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 40,04 €/m²  

 
II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 
Stichtag 01.01.2025 23.01.2025  × 1,000  

 
III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Art der baulichen 
Nutzung 

WA (allgemeines 
Wohngebiet) 

WA (allgemeines 
Wohngebiet) 

 × 1,000  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 40,04 €/m²  
Fläche (m²) keine Angabe 452  × 1,000  
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land  × 1,000  
Gartenland    × 0,250 E1 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 10,01 €/m²  

 
IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 10,01 €/m²  
Fläche   × 70 m²  
beitragsfreier Bodenwert   = 700,70 € 

rd.  701,00 € 
 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 23.01.2025 insgesamt 701,00 €. 
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4.6.4 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 
E1 
Die Kaufpreise für Gartengrundstücke bzw. vergleichbare private Grünflächen (kein Bauland) liegen je nach 
Region und Bodenrichtwertniveau in einer Spanne zwischen 5 % bis 30 % des erschließungsbeitragsfreien 
Bodenrichtwerts. 

des korrespondierenden Mischgebietes (MI) bzw. Dorfgebietes (MD). Je höher das Bodenrichtwertniveau 
desto  

niedriger ist die Wertrelation anzunehmen (siehe Anlage). 

 

4.7 Vergleichswertermittlung für den Bewertungsteilbereich „B Flurstück 26“ 
Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsteilbereichs „B Flurstück 26“ sind ergänzend zum reinen Boden-
wert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) 
oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen. 

Bodenwert für den Bewertungsteilbereich „B Flurstück 26“ (vgl. Bodenwerter-
mittlung) 

 701,00 € 

Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) + 0,00 € 

vorläufiger Vergleichswert für den Bewertungsteilbereich „B Flurstück 26“ = 701,00 € 

marktübliche Zu- oder Abschläge − 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Vergleichswert für den Bewertungsteilbereich 
„B Flurstück 26“ 

= 701,00 € 

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale − 0,00 € 

Vergleichswert für den Bewertungsteilbereich „B Flurstück 26“ = 701,00 € 

 rd. 701,00 € 

 

4.7.1 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung 
Marktübliche Zu- oder Abschläge 
Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung von Indexreihen oder in anderer geeigneter 
Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- 
oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswertver-
fahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie of-
fensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.  

4.7.2 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausrei-
chenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder auf der Multiplikation eines an die 
Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße 
(Vergleichsfaktorverfahren) basieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu be-
wertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszu-
stand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zu-
stand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Werter-
mittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale eines Ver-
gleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich 
seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen auf-
weist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder 
Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine hinreichende Übereinstimmung des 
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Vertragszeitpunktes mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine uner-
heblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die 
allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt wer-
den können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstü-
cke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grund-
lage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit 
(Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Er-
tragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktor-
verfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der all-
gemeinen Wertverhältnisse mittels Umrechnungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigne-
ter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Ver-
gleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktange-
passten vorläufigen Vergleichswerts sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. 
Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 

4.7.3 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe 
Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV 21) 
Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermit-
telt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen 
und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlichen Nähe zum 
Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abwei-
chungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV 21) 
Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grund-
stücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der 
Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumein-
heit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen 
(Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepass-
ten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Ab-
weichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV 21) 
Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wert-
verhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV 21) 
Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wert-
beeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß 
der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.). 

Zu-/Abschläge 
Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbeson-
dere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsob-
jekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet. 
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4.8 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.8.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 
Der Abschnitt „Verfahrenswahl mit Begründung“ dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für 
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfah-
ren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren 
auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Ver-
gleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen 
deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts. 

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei 
Faktoren ab: 

• von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorien-
tierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrens-
ergebnisses erforderlichen Daten. 

4.8.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungs-
verfahren beschriebenen Gründen als Renditeobjekt erworben. 

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Ertrags-
wertermittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Ertrags-
wert abgeleitet. 

Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Sachwertverfahrens (Nachhaltigkeit 
des Substanzwerts) von Interesse. Zudem stehen die für eine marktkonforme Sachwertermittlung (Sachwert-
faktor, Bodenwert und Normalherstellungskosten) erforderlichen Daten zur Verfügung. Das Sachwertverfah-
ren wurde deshalb stützend angewendet. 

Die Verfahrenswerte (Sachwert, Ertragswert und/oder Vergleichswert) ergeben sich aus der Summe der ein-
zelnen Verfahrenswerte der jeweiligen Bewertungsteilbereiche 

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs Vergleichswert Ertragswert Sachwert 
A Flurstück 177/22 
B Flurstück 26 

 44.200,00 € 
701,00 € 

48.100,00 € 
701,00 € 

Summe ------ 44.901,00 € 48.801,00 € 
 

4.8.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 
Der Ertragswert wurde mit  rd. 44.901,00 €, 

der Sachwert mit   rd. 48.801,00 € 

ermittelt. 

4.8.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 
Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser 
Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten (vgl. § 6 Abs. 4 Im-
moWertV 21). 

Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für 
die zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanis-
men und von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit be-
stimmt. 

 

Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Renditeobjekt. Bezüglich der zu bewertenden Objek-
tart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 0,40 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 1,00 (a) beigemessen. 
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Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren in guter 
Qualität (genauer Bodenwert, überörtlicher Sachwertfaktor) und für das Ertragswertverfahren in gerade aus-
reichender Qualität (nur wenige Vergleichsmieten, örtlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfügung. 

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren 
das Gewicht 0,90 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 0,80 (b) beigemessen. 

Insgesamt erhalten somit 

das Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (a) × 0,80 (b) = 0,800 und 

das Sachwertverfahren das Gewicht 0,40 (c) × 0,90 (d) = 0,360. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt: 
[48.801,00 € x 0,360 + 44.901,00 € x 0,800] ÷ 1,160 = rd. 46.100,00 €. 

4.8.5 Verkehrswert 
Der Verkehrswert für das mit einem Mehrfamilienhaus bebaute Grundstück in 37444 St Andreasberg, Breite 
Straße 10 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
St Andreasberg 2282 4+5 

 

Gemarkung Flur Flurstücke 
St Andreasberg 27 26, 177/22 

 

 

wird im Hinblick auf eine unterstellte Folgenutzung als mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück 

 zum Wertermittlungsstichtag 23.01.2025 mit rd. 

46.100 € 
in Worten: sechsundvierzigtausendeinhundert Euro 

geschätzt. 

 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entge-
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussa-
gen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

37539 Bad Grund, den 01.06.2025 

 
Sachverständiger Hilmar Drößler 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Ausgeschlossen bleibt eine Haftung gegenüber allen natürlichen und juristischen Personen, die nicht 
Auftraggeber sind, soweit einer Verwendung des Gutachtens durch diese Personen nicht ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt wurde. Vervielfältigungen des Gutachtens, auch Auszüge, sind nur durch schriftliche 
Zustimmung durch den Sachverständigen möglich. Der Sachverständige verweist auf sein URHEBERRECHT. 

 

Der Sachverständigenauftrag begründet keine Schutzpflichten zugunsten Dritter. Eine vertragliche oder 
vertragsähnliche Haftung des Sachverständigen gegenüber Dritten – auch im Wege der Abtretung – ist 
ausgeschlossen. 

 

Besondere Untersuchungen hinsichtlich versteckter Mängel sowie nicht oder schwer zugänglicher Bauteile 
sind nicht erfolgt. Dies gilt entsprechend auch für solche Bauteile, die von den Nutzungsberechtigten zur 
Besichtigung nicht geöffnet wurden und für evtl. verdeckte oder nicht erkannte Bauschäden und Baumängel, 
insbesondere am Holz, am Dach, am Kellermauerwerk einschließlich der Fundamente und Absperrung, an 
Installationen jeder Art und für verwendete gesundheitsgefährdende Baustoffe und Materialien. Eine Haftung 
für deren Nichterkennung ist ausgeschlossen. 

 

Die Maße und Berechnungen wurden aufgrund der eingesehenen Unterlagen bzw. am Ort ermittelt. 
Unterschiede zu den tatsächlichen Maßen sind daher möglich. Diese wirken sich aber nicht auf das Ergebnis 
dieses Gutachtens aus. 

 

Der Sachverständige haftet bei einfachem Verschulden auftragsgemäß bis zu einer Deckungssumme von 
500.000,00 EUR. 

 

Auskünfte Dritter (Auftraggeber, Eigentümer, Behörden) sind ungeprüft übernommen worden. Die Richtigkeit 
der Informationen wird vom Sachverständigen vorausgesetzt. Bei Berufung auf Namen von namentlich 
genannten Personen wird im Gutachten grundsätzlich ungeprüft unterstellt, dass diese Angaben richtig sind. 

 

Verwendungsfähig sind nur die original unterschriebenen Gutachten. Dritten darf der Inhalt dieses Gutachten 
nicht ohne schriftliche Einwilligung zur Kenntnis gebracht werden. 

 

Als Gewährleistung kann der Auftraggeber zunächst nur kostenlose Nachbesserung des mangelhaften 
Gutachtens verlangen. Wird nicht innerhalb angemessener Zeit nachgebessert oder schlägt die 
Nachbesserung fehl, so kann der Auftraggeber Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder 
Herabsetzung des Honorars (Minderung) verlangen. Mängel müssen unverzüglich nach Feststellung dem 
Sachverständigen schriftlich angezeigt werden, andernfalls erlischt ein Gewährleistungsanspruch. 

Ungebundene Ausfertigungen von Gutachten sind rechtlich und im Sinne dieser Haftungsvereinbarung nicht 
gültig. Rechtsverbindliche Ausfertigungen müssen gebunden und unterzeichnet sein. 

 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten 
separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht 
wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. 
Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des 
Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 
Monaten. 
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Wertermittlungsergebnisse 
(in Anlehnung an Anlage 2b WertR 2006) 

Für das Einfamilienhausgrundstück in St Andreasberg, Breite Straße 10 
Flur 27 Flurstücksnummer 177/22 u.a. Wertermittlungsstichtag: 23.01.2025 
 

 

Bodenwert 
 Grundstücksteil Entwick-

lungsstufe 
beitrags-

rechtlicher 
Zustand 

BW/Fläche 
[€/m²] 

Fläche 
[m²] 

Bodenwert (BW) 
[€] 

 A Flurstück 
177/22 

baureifes 
Land 

frei 40,05 382,00 15.300,00 

 B Flurstück 26 baureifes 
Land 

frei 10,01 70,00 701,00 

  Summe: 50,07 452,00 16.001,00 
 

Objektdaten 
 Grundstücks-

teil 
Gebäude-
bezeich-

nung / Nut-
zung 

BRI 
[m³] 

BGF 
[m²] 

WF/NF 
[m²] 

Baujahr 
 

GND 
[Jahre] 

RND 
[Jahre] 

 A Flurstück 
177/22 

Mehrfamili-
enhaus 

  685,00 392,00 1900 70 10 

 A Flurstück 
177/22 

Garage  14,00  1996 60 31 

         
 

Wesentliche Daten 
 Grundstücksteil Jahresrohertrag RoE [€] BWK 

[% des RoE] 
Liegenschaftszins-

satz [%] 
Sachwert-

faktor 
 A Flurstück 

177/22 
21.588,00 8.226,76 € 

(38,11 %) 
3,10 0,95 

 B Flurstück 26 0,00 0,00 0,00 1,00 
      

 

 

Ergebnisse  
Ertragswert: 44.901,00 € (92 % vom Sachwert) 
Sachwert: 48.801,00 € 
Vergleichswert: --- 
Verkehrswert (Marktwert):  46.100,00 € 
Wertermittlungsstichtag 23.01.2025 

 

 

  



Hilmar Drößler Thüringer Straße 208, 37539 Bad Grund Sachverständiger 
 

 
 GA20240920 AG CLZ NZS 2 K 19/24 St. Andr Breite Straße 10, 37444 St Andreasberg  Seite 41 von 83 

 

5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung und bzgl. der Grundstücksqualität in der 
zum Wertermittlungsstichtag gültigen Fassung - 
 
BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
LBO: 
Niedersächsische Bauordnung 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter-
mittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
 
DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen” (Ausgabe Februar 1962; ob-
wohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 
 
II. BV: 
Zweite Berechnungsverordnung – Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen 
 
GEG: 
Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
 

 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 
[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 

Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 
 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 
 
[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 
 
[4] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht – Kommentar zur Immobilienwerter-

mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010  
 
[5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 – Kommentar zu der neuen Wertermittlungs-

richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014  
 
[6] Grundstücksmarktbericht des zuständigen Gutachterausschusses 
 
[7] Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Beleihungswerts von Grundstücken 2. 

Auflage 2017 (Tillmann · Kleiber · Seitz) 
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6 Verzeichnis der Anlagen 
Die beigefügten Planunterlagen können möglicherweise nicht in jedem Detail dem örtlich vorgefundenen 
Zustand entsprechen. Auf eine Neuanfertigung von Bestandsplänen wurde verzichtet. 

 

Pläne und Zeichnungen im Gutachten sind elektronisch verarbeitet und ggf. zur besseren Druckwiedergabe 
verändert bzw. den aktuellen Gegebenheiten angepasst worden. Die Lage z.B. von Türen, Wänden oder 
Fenster können daher von der Realität abweichen. 

 

Das gleiche gilt für verwendete Maßstäbe, diese können durch Kopiervorgänge ggf. nicht mehr den 
angegebenen Zuständen entsprechen. Daraus resultierende Ungenauigkeiten können aber im Rahmen 
dieser Wertermittlung hingenommen werden. Es handelt sich daher um ca. Maße. Anlässlich der 
Ortsbesichtigung wurden die Aufteilung und Maße stichprobenhaft überprüft. Ein Aufmaß war nicht 
Bestandteil des Auftrages. Vom Sachverständigen wird ausdrücklich keine Haftung für die Richtigkeit der 
Flächen-, Maß- und Nutzungsangaben übernommen. 

 

Kartenausschnitte und Lagepläne, bei denen kein Richtungspfeil eingezeichnet ist bzw. nicht anderes auf der 
Karte vermerkt wurde, sind grundsätzlich so wiedergegeben, dass die Nordrichtung senkrecht nach oben 
weist. 

 

Die Karten, Bilder und Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht aus dem Gutachten separiert 
oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. 
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6.1.1 Anlage: Regionalkarten 
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6.1.2 Anlage: Liegenschaftskarte 
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6.1.3 Anlage: Luftbild 

 
  



Hilmar Drößler Thüringer Straße 208, 37539 Bad Grund Sachverständiger 
 

 
 GA20240920 AG CLZ NZS 2 K 19/24 St. Andr Breite Straße 10, 37444 St Andreasberg  Seite 47 von 83 

 

6.1.4 Anlage: Flächennutzungs-/Bebauungsplan 
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6.1.5 Anlage: Mikro-/Makrolage 
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6.1.6 Anlage: Umweltrisiko 
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6.1.7 Anlage: Auszug aus der Bodenrichtwertkarte 
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6.1.8 Anlage: Zeichnungen/Pläne Gebäude 
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6.1.9 Anlage: Flächen- und Volumenberechnung 
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6.1.10 Anlage: Bestands-, Flurstücks- und Eigentümernachweis 
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6.1.11 Anlage: Grundbuchauszug 
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6.1.12 Anlage: Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 
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6.1.13 Anlage: Liegenschaftszinssatz 
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6.1.14 Anlage: Mietübersicht(en) 
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6.1.15 Anlage: Zertifikat 
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6.1.16 Anlage: Bilder 

 

 Bild Nr.: 1 
 

   

 

 

 Bild Nr.: 2 
 

   

 

 

 Bild Nr.: 3 
Provisorischer Fassadenverschluss. 

Fassadenbehang defekt. 
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 Bild Nr.: 4 
Fassadenbehang defekt. 

   

 

 

 Bild Nr.: 5 
Öffnungsverschluss mit Holzwerkstoffplatten. 

   

 

 

 Bild Nr.: 6 
Dachundichtigkeiten im Firstbereich. 

Defekte Traufe. 
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 Bild Nr.: 7 
Abgängige Eckstütze Fachwerk. 

   

 

 

 Bild Nr.: 8 
Fehlstelle unter Fensterbrüstung. 

   

 

 

 Bild Nr.: 9 
 

   

 



Hilmar Drößler Thüringer Straße 208, 37539 Bad Grund Sachverständiger 
 

 
 GA20240920 AG CLZ NZS 2 K 19/24 St. Andr Breite Straße 10, 37444 St Andreasberg  Seite 83 von 83 

 

 

 Bild Nr.: 10 
Grundstückszugang. 

   

 

 

 Bild Nr.: 11 
Fassadenbehang defekt. 
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